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Verfassung des Kantons Graubünden 

Änderung vom 31. August 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 101 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 30. Mai 2006,  

beschliesst: 

I. 

Die Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai und 14. September 
2003 wird wie folgt geändert: 

Art. 21 Abs. 1 und 3 
1 In die kantonalen Behörden und Gerichte sowie in den Ständerat sind die 
Stimmberechtigten des Kantons wählbar. Das Gesetz kann vorsehen, dass 
die Wählbarkeitsvoraussetzung erst bei Amtsantritt erfüllt sein muss. 
3 Das Gesetz regelt die Einstellung im Amt und die Amtsenthebung von 
Mitgliedern von Behörden und Gerichten. 
 

Art. 51a 
1 Das Kantons- und das Verwaltungsgericht unterbreiten dem Grossen Rat 
den Entwurf für ihr Budget sowie die Rechnung und den Jahresbericht zur 
Genehmigung. 
2 Die Präsidentinnen und Präsidenten nehmen an den Sitzungen des 
Grossen Rates zum Budget, zur Rechnung und zu den Jahresberichten der 
Gerichte teil. Sie haben beratende Stimme und können Anträge stellen. 
3 Soweit nicht die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist, können das 
Kantons- und das Verwaltungsgericht auf dem Gebiet der Justiz-
verwaltung und -aufsicht Verordnungen erlassen, wenn sie durch Gesetz 
ausdrücklich dazu ermächtigt werden. 

Art. 55 Abs. 2 
2 Das Verwaltungsgericht beurteilt als Verfassungsgericht: 
1. Beschwerden wegen Verletzung von verfassungsmässigen und politi-

schen Rechten sowie des Grundsatzes des Vorrangs von übergeord-
netem Recht; 
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2. Beschwerden wegen Verletzung der Autonomie der Gemeinden, der 
Kreise und anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften sowie der 
Landeskirchen. 

II. 
Diese Teilrevision untersteht dem obligatorischen Referendum. 
Die Regierung bestimmt das In-Kraft-Treten dieser Teilrevision. 

 


